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TVöD § 30 Befristete Arbeitsverträge 
(1) 1Befristete Arbeitsverträge sind nach Maßgabe des Teilzeit- und Befristungsgesetzes sowie anderer 
gesetzlicher Vorschriften über die Befristung von Arbeitsverträgen zulässig. 2Für Beschäftigte, auf die 
die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung finden und deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 
der Rentenversicherung der Angestellten unterlegen hätte, gelten die in den Absätzen 2 bis 5 geregel-
ten Besonderheiten; dies gilt nicht für Arbeitsverhältnisse, für die die §§ 57a ff. HRG, das Gesetz über 
befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft (Wissenschaftszeitvertragsgesetz) oder gesetzliche 
Nachfolgeregelungen unmittelbar oder entsprechend gelten. 
(2) 1Kalendermäßig befristete Arbeitsverträge mit sachlichem Grund sind nur zulässig,  wenn die Dau-
er des einzelnen Vertrages fünf Jahre nicht übersteigt; weitergehende Regelungen im Sinne von § 23 
TzBfG bleiben unberührt. 2Beschäftigte mit einem Arbeitsvertrag nach Satz 1 sind bei der Besetzung 
von Dauerarbeitsplätzen bevorzugt zu berücksichtigen, wenn die sachlichen und persönlichen Voraus-
setzungen erfüllt sind. 
(3) 1Ein befristeter Arbeitsvertrag ohne sachlichen Grund soll in der Regel zwölf Monate nicht unter-
schreiten; die Vertragsdauer muss mindestens sechs Monate betragen. 2Vor Ablauf des Arbeitsvertra-
ges hat der Arbeitgeber zu prüfen, ob eine unbefristete oder befristete Weiterbeschäftigung möglich 
ist. 
(4) 1Bei befristeten Arbeitsverträgen ohne sachlichen Grund gelten die ersten sechs Wochen und bei 
befristeten Arbeitsverträgen mit sachlichem Grund die ersten sechs Monate als Probezeit. 2Innerhalb 
der Probezeit kann der Arbeitsvertrag mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsschluss gekündigt 
werden. 
(5) 1Eine ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit ist nur zulässig, wenn die Vertragsdauer 
mindestens zwölf Monate beträgt. 2Nach Ablauf der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist in einem 
oder mehreren aneinandergereihten Arbeitsverhältnissen bei demselben Arbeitgeber 

von insgesamt mehr als sechs Monaten vier Wochen, 
von insgesamt mehr als einem Jahr sechs Wochen  

zum Schluss eines Kalendermonats, 
von insgesamt mehr als zwei Jahren drei Monate, 
von insgesamt mehr als drei Jahren vier Monate 

zum Schluss eines Kalendervierteljahres. 3Eine Unterbrechung bis zu drei Monaten ist unschädlich, es 
sei denn, dass das Ausscheiden von der/dem Beschäftigten verschuldet oder veranlasst war. 4Die Un-
terbrechungszeit bleibt unberücksichtigt. 

Protokollerklärung zu Absatz 5: 
Bei mehreren aneinandergereihten Arbeitsverhältnissen führen weitere vereinbarte Probezeiten 
nicht zu einer Verkürzung der Kündigungsfrist. 

(6) Die §§ 31,32 bleiben von den Regelungen der Absätze 3 bis 5 unberührt. 
TVöD § 34 Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
(1) 1Bis zum Ende des sechsten Monats seit Beginn des Arbeitsverhältnisses beträgt die Kündigungs-
frist zwei Wochen zum Monatsschluss. 2Im Übrigen beträgt die Kündigungsfrist bei einer Beschäfti-
gungszeit (Absatz 3 Satz 1 und 2) bis zu einem Jahr ein Monat zum Monatsschluss, 

von mehr als einem Jahr 6 Wochen, 
von mindestens 5 Jahren 3 Monate, 
von mindestens 8 Jahren 4 Monate, 
von mindestens 10 Jahren 5 Monate, 
von mindestens 12 Jahren 6 Monate 
zum Schluss eines Kalendervierteljahres. 

(2) 1Arbeitsverhältnisse von Beschäftigten, die das 40. Lebensjahr vollendet haben und für die die 
Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung finden, können nach einer Beschäftigungszeit (Absatz 
3 Satz 1 und 2) von mehr als 15 Jahren durch den Arbeitgeber nur aus einem wichtigen Grund gekün-
digt werden. 2Soweit Beschäftigte nach den bis zum 30. September 2005 geltenden Tarifregelungen 
unkündbar waren, verbleibt es dabei. 
(3) 1Beschäftigungszeit ist die bei demselben Arbeitgeber im Arbeitsverhältnis zurückgelegte Zeit, 
auch wenn sie unterbrochen ist. 2Unberücksichtigt bleibt die Zeit eines Sonderurlaubs gemäß § 28, es 
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sei denn, der Arbeitgeber hat vor Antritt des Sonderurlaubs schriftlich ein dienstliches oder betriebli-
ches Interesse anerkannt. 3Wechseln Beschäftigte zwischen Arbeitgebern, die vom Geltungsbereich 
dieses Tarifvertrages erfasst werden, werden die Zeiten bei dem anderen Arbeitgeber als Beschäfti-
gungszeit anerkannt. 4Satz 3 gilt entsprechend bei einem Wechsel von einem anderen öffentlich-
rechtlichen Arbeitgeber. 

TVöD § 35 Zeugnis 
(1) Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses haben die Beschäftigten Anspruch auf ein schriftliches 
Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit, das sich auch auf Führung und Leistung erstrecken muss 
(Endzeugnis). 
(2) Aus triftigen Gründen können Beschäftigte auch während des Arbeitsverhältnisses ein Zeugnis 
verlangen (Zwischenzeugnis). 
(3) Bei bevorstehender Beendigung des Arbeitsverhältnisses können die Beschäftigten ein Zeugnis 
über Art und Dauer ihrer Tätigkeit verlangen (vorläufiges Zeugnis). 
(4) Die Zeugnisse gemäß den Absätzen 1 bis 3 sind unverzüglich auszustellen. 
 
Erster Blick in den Arbeitsvertrag! 
Gibt es eine Befristung? 
o mit Sachgrund: Dann Zweckbefristung prüfen! 
o sachgrundlos (TzBfG § 14 Abs. 2): Dann über TzBfG § 15 nach TVöD § 30 (5). 
 
TzBfG § 15   Ende des befristeten Arbeitsvertrages 
(1) Ein kalendermäßig befristeter Arbeitsvertrag endet mit Ablauf der vereinbarten Zeit. 
(2) Ein zweckbefristeter Arbeitsvertrag endet mit Erreichen des Zwecks, frühestens je-

doch zwei Wochen nach Zugang der schriftlichen Unterrichtung des Arbeitnehmers 
durch den Arbeitgeber über den Zeitpunkt der Zweckerreichung. 

(3) Ein befristetes Arbeitsverhältnis unterliegt nur dann der ordentlichen Kündigung, 
wenn dies einzelvertraglich oder im anwendbaren Tarifvertrag vereinbart ist. 

BGB § 629   Freizeit zur Stellungssuche 
Nach der Kündigung eines dauernden Dienstverhältnisses hat der Dienstberechtigte dem 
Verpflichteten auf Verlangen angemessene Zeit zum Aufsuchen eines anderen Dienst-
verhältnisses zu gewähren. 
SGB III § 38   Rechte und Pflichten der Ausbildung- und Arbeitsuchenden 
(1) Personen, deren Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis endet, sind verpflichtet, sich 

spätestens drei Monate vor dessen Beendigung persönlich bei der Agentur für Ar-
beit arbeitsuchend zu melden. Liegen zwischen der Kenntnis des Beendigungs-
zeitpunktes und der Beendigung des Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnisses weni-
ger als drei Monate, haben sie sich innerhalb von drei Tagen nach Kenntnis des 
Beendigungszeitpunktes zu melden. Zur Wahrung der Frist nach den Sätzen 1 und 
2 reicht eine Anzeige unter Angabe der persönlichen Daten und des Beendigungs-
zeitpunktes aus, wenn die persönliche Meldung nach terminlicher Vereinbarung 
nachgeholt wird. Die Pflicht zur Meldung besteht unabhängig davon, ob der Fort-
bestand des Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnisses gerichtlich geltend gemacht 
oder vom Arbeitgeber in Aussicht gestellt wird. Die Pflicht zur Meldung gilt nicht bei 
einem betrieblichen Ausbildungsverhältnis. Im Übrigen gelten für Ausbildung- und 
Arbeitsuchende die Meldepflichten im Leistungsverfahren nach den §§ 309 und 
310 entsprechend. […] 
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Musterschreiben: 
 
Sehr geehrte…………………….., 
 
 
hiermit bitte ich Sie gemäß TVöD § 35 Abs. 3 um die zeitnahe Ausstellung eines 
vorläufigen Zeugnisses. 
Ich muss meiner Meldepflicht gemäß SGB III § 38 nachkommen. Deshalb bitte ich 
gemäß BGB § 629 in Verbindung mit TVöD § 29 Abs. 3 Satz 1 um Freistellung am 
………..……..,  [denn die Nachtschicht wird unzumutbar],. 
Ebenso bitte ich Sie um Freistellung am   ………………. ., um mich bei einem 
möglichen zukünftigen Arbeitgeber vorzustellen. 
 
……………, den …………… 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
 
 
"Bitte stellen Sie mir unverzüglich (TVöD § 35 Abs. 4) ein qualifiziertes (Gew § 109) 
Zwischenzeugnis / vorläufiges Zeugnis aus." 
 
"Entgegen TVöD § 35 Abs.1 haben Sie mir kein schriftliches Zeugnis über Art und 
Dauer meiner Tätigkeit ausgestellt, dass sich auch auf Verhalten und Leistung 
erstreckt. 
Ich mache dies nun ausdrücklich geltend und bitte um unverzügliche (TVöD § 35 
Abs. 4) Ausstellung. 
Ich bitte Sie zudem um eine Arbeitsbescheinigung gemäß SGB III § 312."  
 


